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Α . Einleitung 

I. Problemstellung 

Die grundgesetzlichen Regelungen der Art. 104 a bis 115 GG zum Finanzwesen 
des Staates stellen neben den Grundrechten einen der wichtigsten Abschnitte des 
Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland dar. 

Nur ein intaktes Finanzwesen bietet langfristig eine hinreichende Gewähr 
dafür,  daß grundgesetzliche Leitentscheidungen für die in Art. 20 Abs. 1 GG 
verankerte Sozialstaatlichkeit oder aber die Eigentumsgarantie des Art. 14 Abs. 1 
Satz 1 GG eine materielle Grundlage haben und nicht als substanzlose Prinzipien 
praktisch leerlaufen. Ein bankrotter Staat existiert weiter, gleichwohl ist nicht 
auszuschließen, mehr noch im Zweifel anzunehmen, daß Gläubiger eines Staates 
durch einen Staatsbankrott in den Ruin getrieben werden. 

Der Gefahr einer sich verselbstständigenden Staatsverschuldung ist durch eine 
enge Auslegung der grundgesetzlichen Regelungen zum Finanzwesen zu begeg-
nen. 1 „Verfassungsrechtliche  Schranken für die staatliche Ausgabenfreudigkeit 
sind heute nicht nur durch das Parlament, sondern auch gegen das Parlament 
zur Geltung zu bringen."2 

Besondere Aktualität erlangt die kritische Behandlung der kreditären Finanzie-
rung öffentlicher  Ausgaben durch die Wiedervereinigung der Bundesrepublik 
Deutschland mit der ehemaligen DDR, die am 3. Oktober 1990 durch den Beitritt 
der DDR gemäß Art. 23 GG vollzogen wurde. Ihr gingen die Verträge vom 18. 
Mai 1990 über die Schaffung  einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR sowie der Vertrag über 
die Herstellung der Einheit Deutschlands vom 31. August 1990 voraus. Die 
Umsetzung der Vertragsinhalte stellt an das Finanzwesen der Bundesrepublik 
Deutschland Anforderungen  in historischer Dimension.3 

ι Vergl. A. Smith,  Der Wohlstand der Nationen, 5. Aufl., 1789, S. 803: „Dort, wo 
die öffentliche  Schuld einmal eine bestimmte Höhe überschritten hat, ist es meines 
Wissens kaum gelungen, sie auf gerechte Weise und vollständig zurückzuzahlen. Sofern 
es überhaupt gelang, ( . . . ) , bediente man sich stets dazu des Bankrotts, den man bisweilen 
auch unverhohlen zugegeben hat."; J. Schumpeter,  Die Krise des Steuerstaats, in: Gold-
scheid-Schumpeter, Die Finanzkrise des Steuerstaats, 1926, S. 352: „Kein Zweifel, der 
Steuerstaat kann zusammenbrechen." G. Püttner,  Staatsverschuldung als Rechtsproblem, 
1980, S. 11; G. Hedtkamp,  Krise des Steuerstaats?, in: Staatsfinanzierung im Wandel, 
1982, S. 31: „Ohne Revision der Ausgaben ist eine Sanierung nicht vorstellbar". 

2 P. Kirchhof  \ Grenzen der Staatsverschuldung in einem demokratischen Rechtsstaat, 
in: Finanzpolitik im Umbruch, hrsg. von H. v. Arnim und K. Littmann, 1984, S. 274. 

2* 
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Zentral ist in diesem Zusammenhang einmal mehr die Beantwortung der Frage, 
wie der Staat unter Beachtung der ihn finanzverfassungsrechtlich  bindenden 
Vorgaben seine Einnahmen zu erzielen hat. Das Verlagern öffentlicher  Aufgaben 
in Nebenhaushalte, wie etwa den Fonds Deutsche Einheit, den Kreditabwick-
lungsfonds, den Entschädigungsfonds, die Treuhandanstalt, aber auch die Sonder-
vermögen der Deutschen Reichsbahn und der Deutschen Post mag kurzfristig 
den Haushalt des Bundes und damit seinen direkten Kreditbedarf  formal entlasten. 
Als Sondervermögen i. S. von Art. 110 Abs. 1 und Art 115 Abs. 2 GG werden 
sie regelmäßig von der Restriktion des Art. 115 Abs. 1 GG, die ein Überschreiten 
der Höhe der Einnahmen aus Krediten über die Summe der veranschlagten 
Investitionen auschließt, ausgenommen. Nach Abschluß der Privatisierung ist 
jedoch nicht zu erwarten, daß die Höhe der Erlöse aus der Verwertung des 
Treuhandvermögens ausreicht, um auch nur näherungsweise einen Ausgleich der 
bis dahin eingangenen Kreditverpflichtungen zu bewirken.4 

Das Grundgesetz kennt nur vier Einnahmearten: Steuern, Gebühren, Sonderab-
gaben und Kredite. Ein Blick in den Finanzbericht des BMF verdeutlicht, daß 
vom Volumen her Steuern und Kredite die dominierende Rolle spielen. Dabei 
ist anzumerken, daß sich die Relation Ausgabendeckungsgrad durch Steuern seit 
dem Jahre 1969 signifikant vermindert hat, d. h. der kreditfinanzierte  Anteil der 
Ausgaben (hier einmal ausgedrückt als Quotient der Nettokreditaufnahme zu 
Ausgaben [ohne Umschuldung]) von 1,25 v. H. im Jahr 1970 auf 16,9 v. H. im 
Jahre 1990 angestiegen ist.5 Der gravierende Anstieg der Fremdfinanzierung  von 
Staatsausgaben veränderte die Ausgabenstruktur der Haushalte einschneidend. 
Bereits im letzten Jahr vor der Wiedervereinigung (1989) wurden 11,1 v. H. der 
Ausgabenseite des Bundeshaushaltes durch Zinsen determiniert. Die mittlere 
Finanzplanung geht von einem weiteren Anstieg auf 21,6 v. H. im Jahre 1998 
aus.6 Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen erlangt der bereits 1978 im 
Deutschen Bundestag einstimmig gefaßte Beschluß zur Konsolidierung der 
Staatsfinanzen erneut Aktualität.7 Motive dieses eindeutigen Appells an die 

3 Szenarien der zu erwartenden Zinslast- und Schuldenstandentwicklung hat L. Müller, 
Probleme der Staatsverschuldung vor dem Hintergrund der deutschen Vereinigung, in: 
Wirtschaftsdienst 1993, S. 121 ff.  aufgezeigt. 

4 Gemäß § 4 THAKredG v. 3.7.1992 (BGBl I, S. 1190) übernimmt der Bund die 
Haftung für Kreditaufnahmen der Treuhandanstalt von jeweils bis zu 30 Mrd. DM in 
den Jahren 1992 bis 1994. Die Schuldenregelung des Art. 23 Abs. 4 des Einigungsvertra-
ges sieht darüber hinaus eine Übertragung der bis 31.12.93 aufgelaufenen  Gesamtver-
schuldung des Kreditabwicklungsfonds auf die Treuhandanstalt und die neuen Bundes-
länder vor. Gemäß § 12 Abs. 1 ELFG vom 23.6.93 (BGBl. I S. 984) wurde die Frist 
bis zum 31.12.94 verlängert; vergl. unten, sub Ε, III. 3. 

5 Siehe BMF,  Finanzbericht 1991, Tabelle 1, S. 161 ff.;  ermittelt man die gleiche 
Relation auf Basis Bruttokreditaufnahme zu Ausgaben (incl. Umschuldung), so ergeben 
sich für 1970 5,3 v. H. und 1990 30,6 v. H. 

6 Vergl. BMF,  Finanzbericht 1994, passim; in absoluten Werten bedeutet dies eine 
Zinsbelastung von 106 Mrd. DM allein für den Bund. 
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Adresse des Haushaltsgesetzgebers waren „Zweifel an der Solidität der Staatsfi-
nanzierung, Verlust des finanzpolitischen Handlungsspielraumes, Vertrauensein-
bußen, Behinderung des Wirtschaftsaufschwunges,  zu hohe Belastung künftiger 
Generationen, Notwendigkeit von Steuererhöhungen".8 Indes läßt die seitdem 
zu konstatierende Fortführung  der Staatsverschuldung resp. Kreditpolitik Zweifel 
aufkommen, daß der Haushaltsgesetzgeber dem damaligen Beschluß in ausrei-
chendem Maße nachkommt. 

Entscheidend für eine rechtliche Bewertung der Staatsverschuldung ist die seit 
der Haushaltsreform,  die durch das 15. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes9 

mit der Erweiterung des Art. 109 um Abs. 2 und mit der Verabschiedung des 
Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums begann und durch das 
20. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes10 mit der Neufassung insbesondere 
der Art. 110 und 115 sowie der Verabschiedung der Bundeshaushaltsordnung 
und des Gesetzes über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der 
Länder fortgeführt  wurde, den öffentlichen  Haushalten von Bund und Ländern 
zugewiesene wirtschaftliche Budgetfunktion. Während die Finanzwissenschaft 
spätestens seit/. M. Keynes 11 die Beeinflussung gesamtwirtschaftlicher  Entwick-
lungen durch gezielte kreditfinanzierte  Ausweitung öffentlicher  Haushalte behan-
delt, ist die Verpflichtung zur Beachtung dieser Erkenntnisse erst durch die 
Haushaltsreform rechtlich geboten und institutionell verfestigt  (insb. durch 
Art. 109 Abs. 2 GG). 

„All diese Umstände haben den Staatskredit in neue Bahnen gelenkt. ( . . . ) Weise 
und umsichtig gehandhabt, gereicht er den Staaten zum Heile, wogegen eine leicht-
fertige Benutzung dieses Instruments demjenigen, der es handhabt, schweren Scha-
den zufügen kann."12 

Ein Rückblick auf finanzpolitische Entscheidungen zeigt, daß allein in diesem 
Jahrhundert in Deutschland zweimal durch Gesetz (1923 und 21.6.1948 [Leitsät-
zegesetz v. 7.7.1948]) entschuldet wurde. Die Gläubiger des Staates mußten in 
beiden Fällen erhebliche Vermögensverluste in Kauf nehmen. 

7 BT-Drucks. 8/1589, 83. Sitzung v. 13.4.78: „Die Bundesregierung wird aufgefor-
dert, ( . . . ) darauf hinzuwirken, daß der Haushalt des Bundes unter Berücksichtigung 
des Art. 115 GG dauerhaft  konsolidiert wird; dazu muß der Schuldenzuwachs mittelfristig 
abgebaut werden und die Neuverschuldung niedriger liegen als bisher." Bemerkenswert 
erscheint, daß dieser Beschluß bereits bei einer Zinslast des Bundes (in 1978) von absolut 
9,6 Mrd. DM entspr. relativ 5,1 v. H. getroffen  wurde. 

8 Vergl. K.  Stern,  Verfassungsrechtliche  Aspekte der Staats Verschuldung unter Be-
rücksichtigung von Art. 115 GG, in: Stb-Jb. 1982/83, S. 45. 

9 Vom 8.6.1967 (BGBl. I S. 581). 
10 Vom 12.5.1969 (BGBl. I S. 357). 
n „Means to Prosperity", London, 1933 und „The General Theory of Employment, 

Interest and Money", London, 1936. 
ι* v. Heckel / W.  Lötz,  Staatsschulden, in: Handbuch der Staatswissenschaften, 4. 

Aufl., 1926, S. 825. 


